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VORWORT

Die vorliegenden Beiträge machen durchaus keinen

Anspruch auf eine vollständige und pragmatische Ge

schichte der gegenwartigen Reform im osmanischen

Reiche vielmehr konnte es nach den im Augen

blicke zu Gebote stehenden Mitteln und bei viel

fach beschränkter Zeit nur meine Absicht sein die

den Hauptkern der Reform bildenden Documente

mitzutheilcn und durch einige historische Notizen

theils zu vervollständigen theils in einen organischen

Zusammenhang unter sich zu setzen Der Haltische

rif und der Fcrman vom 21sten November 1839
waren in sämmtlichc politische Blätter aus dem Mo

nileur Ottoman nach dessen sehr freier Uebcrselzung
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übergegangen nur im Journal asial trois ser tom

IX erschien eine dem Original sich bei weitem

mehr anschliessende Ucbersetzung von Herrn Belin

Der Inhalt des Strafgesetzbuches ist so viel

mir bekannt nur in der Leipziger allgemeinen Zei

tung vom 4ten Juni 1840 im Wesentlichen milge

thcilt worden Ebendaselbst finden sich 19 Aug
d J noch einige später erschienene Zusatzartikel

welche ich der Vollständigkeit wegen hier mit bei

füge

1 Wer einen Andern sei es durch Ver
sprechungen oder durch Geld zu einem
Angriff auf das Leben eines Menschen dingt

wird ebenso wohl mit dem Tode bestraft

wie der Gedungene

2 Wenn Einer der Würdenträger des Reichs

von welchem Range er auch sein mag
Jemanden auf welche Weise es auch sei

tödtet oder tüdten lässt ohne dass ein
Urtheil nach den bestehenden Vorschrif

ten abgefasst worden und ohne dass der

genannte Würdenträger eine kaiserliche

Ordonnanz die mit dem Namenszuge Sei



ner Majestät versehen ist und das Urtheil

des Schuldigen genau angiebt in Händen

hat so soll dieser Würdenträger selbst

dann mit dem Tode bestraft werden wenn

die Erben des ungerechter Weise Gelödtelcn

sich mit dem Blutpreise begnügen oder
ihm verzeihen wollten

3 Da es natürlich ist dass Diejenigen welche

politische Unruhen zu erregen suchen oder

die das Räuberhandwerk treiben durch

die bewaffnete Macht verfolgt werden so

kann Niemand für die bei einem solchen

Zusammentreffen getödteten Individuen je

ner Klasse verantwortlich sein Doch dür

fen natürlich Diejenigen nicht getödlet

werden die man lebend in seine Gewalt

bekommen kann um sie regelmässig zu
verurlheilen wer gegen diese Bestimmung

handelt wird ebenfalls mit dem Tode be

straft

4 Wenn ein Privatmann einen andern mit

Waffen oder auf irgend eine andere Weise

tödtet oder die Verwandten oder Erben



des Gctödteten den Tod des Mörders nicht

verlangen sondern sich mit dem Blut

preise begnügen so wird die Regierung

welche über die Ausführung der Gesetze

wachen und das Land vor den der Ge

sellschaft schädlichen Personen bewahren

soll den Schuldigen auf 7 Jahre zu den
Galeeren verurtheilen

5 Wenn die Ellern oder Erben des Getöd

teten weder den Tod des Mörders noch

den Blutpreis verlangen so wird die Re

gierung den Schuldigen wenn er schon

früher ähnliche Verbrechen begangen zum

Tode ist dieser Mord dagegen sein erstes

Vergehen auf 15 Jahre zu den Galeeren
verurtheilen

G Hat ein Ermordeter keine Erben so wird
der Mörder so bestraft wie im vorherge

henden Artikel angegeben glaubt man in

dessen dass noch ein Erbe vorhanden
sein könne so bleibt der Mörder so lange

im Gefängnisse bis der Erbe sich gemel

det hat



7 Da lu Geldbusse gänzlich abgeschafft
worden ist so wird Derjenige welcher in

Zukunft sich erlaubt sie anzunehmen als

Gelderpresser bestraft Wer die Geldbasse

zahlt wird als der Bestechung schuldig
bestraft wenn er nicht die Localbehördcn

davon in Kenntniss setzt

8 Da die Gerechtigkeit verlangt dass das
Eigenthum des Einzelnen ebenso geachtet

werde wie das der Regierung so wird
Derjenige welcher sich ungerechter Weise

das Eigenthum eines Andern aneignet eben

so bestraft als ob er sich am Eigcn
thume der Regierung vergriffen halte

9 Wer desr Falschmünzens überwiesen ist

wird auf 10 Jahre zum Bagno verurtheilt,

10 Wer Befehle der Regierung officielle Er

lasse der Beamten des Reichs oder Ent

scheidungen der Justiz verfälscht wird auf

5 bis 10 Jahre zum Bagno verurtheilt,

11 Wer Handschriften von Privatpersonen

nachmacht kommt 3 Jahre auf die Ga
leeren
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Bei allen diesen Actenslücken kam es mir und

meinem Freunde und Mitarbeiter vorzugsweise dar

auf an die ursprünglichen Texte so wörtlich als
möglich wiederzugeben Gern haben wir dabei auf

Eleganz des Ausdruckes wie der Salzbildung ver

zichtet indem wir uns überall von der Ansicht lei

ten liessen es werde eine möglichst adäquate Nach

bildung des Originals den Männern von Fach von

ganz besonderem Interesse sein

Berlin den 3 September 1841



Seit der Vernichtung der Janitscharen deren mehr

als prätorianischer üeberrauth allem Gesetze und al

ler Sitte Hohn sprach und welche eifersüchtig auf
ihre angemassten Rechte alles Höhere und Bessere

schon im Keime zu ersticken wussten und allen
Fortschritten der Civilisation hemmend entgegen tra

ten dachte und arbeitete der edle kräftige Padi
ßchah Mahmud II unablässig daran die eingeschli
chenen Missbräuche abzuschaffen europäische Sitte

und Wissenschaft so weit es mit dem Islam nur ir
gend sich vereinigen Hess in dem grossen osmani
schen Reiche einzuführen und zu verbreiten und so

den Befehl des Propheten Suche die Erkenntnis
und wäre es auch in China denn es ist den Gläu
bigen erlaubt alle Wissenschaften zu besitzen zu
erfüllen welchen Osman der Gründer der Dynastie
in der letzten Stunde seinem Sohne und Nachfolger Or

khan mit den Worten wiederholte Sei die Stütze des

Glaubens und der Beschützer der Wissenschaften,

und welchen die Inschrift der von Mehemed Felih
A
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dem Eroberer Conslantinopels gegründeten Bibliothek

das Studium der Wissenschaften ist ein göttlicher

Befehl für die wahren Gläubigen ebenfalls aus
spricht Aber treu sich den Künsten weihn das
macht die Sitten mild und lehrt uns menschlich sein

Und so war es denn auch natürlich dass mit der
höhern Bildung und Gesittung welche durch Euro
päer wie durch talentvolle Osmanen unter denen
Reschid Pascha obenan steht und namentlich auch
durch fähige Jünglinge die im Auslande mit fremder
Wissenschaft auch fremde Kultur sich aneigneten
nach der Residenz gebracht wurde auch die durch
die Janitscharen gewaltsam unterdrückte dem osma

nischen Charakter aber keinesweges fremde und
schon im Koran vielfach gebotene Humanität in die

Verwaltung überging Mit rastlosem Eifer und gros
ser Energie bemühte sich Mahmud II diese Prinzi
pien im Einzelnen auszuführen und allmählig in alle
Adern des grossen Reichsköpers hinein zu leiten
Aber Kämpfe von innen und aussen beschränkten
sein Wirken immer mehr ward er gewahr dass nur
langsam vorgeschritten dass jeder Stein des grossen
Reformgebäudes nur mit der äussersten Vorsicht ge

legt werden dürfe Noch lagen viele Plane in der
Seele des grossen Reformers als er sich plötzlich
inmitten seiner Laufbahn gehemmt sah Mahmud
vermochte nur noch seinem Sohne und Nachfolger
die Triumvirn Chosrew Chalil und Reschid Pascha
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welche ihn bei seinen Planen unterstützt hatten auf
dem Sterbelager dringend zu empfehlen und Abd
ul medschid gehorchte den Worten des Vaters Schon
nach wenigen Monaten erschien der Hattischerif von

Gülhane welcher folgendermassen lautete







































































So trefflich diese Verordnungen auch waren so fan

den sie doch nicht sogleich und überall den ge
wünschten Eingang Die Statthalter der Provinzen
und andern Beamten welche in ihrer Willkühr be
schränkt sich der Erpressungen und Bedrückun
gen von nun an gänzlich enthalten sollten zö
gerten zum Theil oder weigerten sich auch ganz
und gar den Hattischerif zuj publiciren und in
Ausübung zu bringen die Ulema s betrachteten die
Reformen wie das Bundniss mit den christlich euro
päischen Mächten als Folgen des Unglaubens eifer
ten dagegen indem sie den Umsturz des Islam be
fürchteten regten das Volk auf und suchten selbst
durch abergläubische Mittel den Padischah von dem

eingeschlagenen Wege abzubringen die moslemi

Vcrgl Augsb allg Zeit vom 25 Novbr 1840
Vcrgl Augsb allg Zeit vom 6 Juni 1840 Als der Pa

dischah eines Tages am Grabe seines Vaters sein Gebet verrich
tet vernahm er plötzlich aus dem Innern der Gruft eine Stimme
welche ihm zurief Abd ul medschid stehe ab von dem ver
derblichen Wege der Neuerungen ich dein Vater Mahmud halte
auch diese Bahn betreten ich fluche jetzt meinem eiteln gottlo
sen Beginnen Die Sultanin Valide liess die Sache untersuchen
und den frommen Derwisch der den Padischah auf bessern Weg
bringen wollte ohne Weiteres erdrosseln
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seilen Unterlhanen welche sich durch den Verlust
ihfer alten Privilegien in ihren Rechten verletzt glaub

ten widersetzten sich vielleicht auch aufgeregt durch
fremden Einfluss und insbesondere durch die alt
gläubigen Ulema s der Einführung der neuen Ord
nung der Dinge und Hessen ihren Unmuth an den
Raja s aus und diese endlich welche hier und da
statt der gehofften Erleichterung nur noch grössere
Bedrückungen zu erdulden hatten erhoben sich bald
in kleinen bald in grossen Massen gegen die Mos
lems die ihnen gewordenen Rechte zu vertheidigen
und strebten selbst übermüthig gemacht durch die
Erlangung der nie gehofften Zugeständnisse nach
Unabhängigkeit wie die Griechen unter ihnen sogar
von einer Wiederherstellung des byzantinischen Rei
ches träumten

Zwar waren die ersten Nachrichten von dem
Eindruck welchen der Hattischerif auf die Bevölke
rung der einzelnen Provinzen gemacht hatte durch
aus befriedigend In allen der Residenz nahe lie
genden Statthalterschaften wurde derselbe mit Jubel
aufgenommen Die Patriarchen und die katholi
sche Geistlichkeit von Adrianopel überreichten eine
Dankadresse an den Grossvezier der Handel lebte
wieder auf das Vertrauen kehrte zurück und in der
Residenz wurde der Verkehr lebhafter als je
In den asiatischen Provinzen wurden die meisten

vergl Augsb a Z vom 17 Mai 1840 und 5 Mai 1841
Vetgl Ilnude u Spen Zeit vom 10 Decbr 1839
Ebendas vom 2 Decbr
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Pascha s geändert in den europäischen dagegen fast
alle gewonnen und man fürchtete nur und wie der
Erfolg bewiesen nicht mit Unrecht in Albanien Bos
nien und Herzogowina Widerstand In Alexandrien
machte der Hattischcrif unter der dortigen Bevölke
rung einen unbeschreiblichen Eindruck namentlich bei
der osmanischen Flotte deren Mannschaft dringen
der als je nach Hause verlangte In Salonichi liess
Hasib Pascha 1000 Abdrücke des Hattischerifs
unter das Volk vertheilen Der Rumiii Walisi schickte
vermuthlich um jeder Opposition zuvorzukommen
mehrere vornehme Albanesen als Geissein nach Con
stantinopel Mustafa Nuri Pascha von Janina publi
cirte den Hattischerif unter grosser Theilnahme des
Volkes und derselbe Enthusiasmus zeigte sich auch
in Scutari in Albanien in Bucharest und namentlich
in Syrien

Aber bald vernahm man auch weniger günstige
Nachrichten und selbst Reactionen wurden hier and
da sichtbar In Adrianopel und Smyrna entstanden
Unruhen indem Moslems und Christen einander feind
selig gegenüber standen jedoch wurden sie in letz
terer Stadl zuerst bald unterdrückt Seihst in
Constantinopcl entdeckte man eine Verschwörung
welche Abstellung der Reformen und Wiederherstel
lung der Janitscharen und der allen Ordnung über

Ebendas 17 Dccbr
Ebenda 24 Decbr
Y rgl Augsb a Zeit 14 u 10 Febr U 8 Marz 1840
Ebendas 10 und 17 Mai
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hatipt bezweckte und es wurden deshalb besonders
mehrere Softa s Studirende verhaftet In der Nähe
von Adrianopel rief die Parteilichkeit und Bedrük
kung der Muhassil s Steuereinnehmer Unruhige Be
wegungen hervor In Bulgarien würden die Ge
walttätigkeiten der über den Hattischerif erbitterten
türkischen Behörden so gross dass die christliche
Bevölkerung sich in Masse empörte und eine De
putation an den Padischah mit der Bitte um Abstel
lung der überhand nehmenden Missbräuche sandte
welche wahrscheinlich zurückgehalten wurde Der
Aufstand wurde leider auf grausame Weise durch
zügellose albanesische Truppen mit Gewalt unter
drückt jedoch bald darauf eine Untersuchung einge
leitet die Pascha s abgesetzt und den flüchtigen
Christen unter der Bedingung der Rückkehr Ersetzung
des erlittenen Schadens verhcissen In Thessa
lien und Macedonien zeigte sich zwar fortwährende Auf

regung Unter der türkischen Bevölkerung welche viele
Gegner der Reformen zählte wie unter der griechi
schen welche nach Unabhängigkeit strebte doch
kam es nie zum völligen Ausbruch 15 Der eigent
liche Heerd der Unruhen war und blieb in den Öst
lich europäischen Provinzen Albanien Bosnien und
Herzegowina Schon im December 1839 entstand
eine Revolte unter den im Dienste des Pascha von

Vergt Lcipz allg Zeit 8 und Oclober 1840
Ebendas 23 Marz 1841
Ebendas 4 18 Mai u s w d J
Ebendas 20 Decbr 1840 25 Mai 1841

f
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Janina befindlichen atbanesischen Trappen welche
jedoch mehr durch friedliche Mittel als durch die
Gewalt der Wallen bald wieder unterdrückt wurde
aber von Zeil zu Zeit erneuerten sich diese Unru
hen da die Moslems der Einlulirunq der Reformen
sich widersetzten und die Itaja s fortwährend be
drückten Noch grösser und dauernder war die
Aufregung in Bosnien und Herzegowina wo sie
durch die Paschas besonders genährt wurde und
die meisten Anhänger der Janilscharen sich finden
Nachdem die ersten Unruhen gestillt waren entstan
den in Folge der Stcuerurnlegung neue Aufregungen
in Bosnien der Baltischenf blieb in beiden Provin
zen unberücksichtigt und die Baja s hatten mehr als
früher zu erdulden bis der widerspenstige Pascha
von Bosnien Wedschihi Pascha Bedrücker der Mos
lems wie der Baja s abgesetzt und die Ruhe in die
ser Statthalterschaft vollkommen wiederhergestellt
wurde Allein der heuchlerische Ali Pascha von
Herzegowina wusste die Regierung langer zu tau
schen und als er endlich erkannt und wiederholt
nach Constantinofiel zu seiner Verantwortung beru
fen wurde sich wegen seines hohen Allers zu ent
schuldigen Die Unruhen auf Bhodus und Cy
pern scheinen weniger bedeutend oder doch weni

vergl Augsb a Z vom 10 und 17 Jan 1840
Ebendas 16 25 Febr 15 Apr 24 31 Mai 3 4 Juli

16 Sept 3 Decbr 1840 Haude u Spen Zeit 8 13 Juli 1841
Vergl Augsb allg Zeit 25 Febr 5 11 März 15 Apr

24 Mai 16 28 Juni 4 12 22 Juli 24 28 Aug 7 Sept 13
14 15 Novbr 1840 Haude u Spcn Zeit 12 Juni 8 Juli 1841
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gor ahlialtenct gewesen zu sein dagegen konnte
der Aufsland der nach Freiheit strebenden Griechen
auf Candia nur durch die Gewalt der Waffen unter
drückt werden In Anatoli weigerte sich zuerst der
Pascha von Samsun am schwarzen Meere zwischen
Sinope und Trapezunt den Hattiseherif anzüiaä
men und in Trapezunt wie in andern Städten
Kleiuusiens fand gegenseitige Aufregung zwischen den

Moelem s und Christen statt Die Nachrichten von
den Empörungen der Christen gegen die Moslem s
in Kurdistan mid Mesopotamien und namentlich in
Orfa dem alten Edessa Diarbekir und Bagdad wa
ren theils irrig theils übertrieben Dagegen
dauern in Syrien und auf dem Libanon die Unruhen
zumTheil noch fort indem die Gebirgsbewohner den
Tribut zu zahlen verweigern und in den Ebenen
theils die zügellosen albanesischcn Truppen theils
die moslemischen Behörden aufgeheizt zum Theil
durch die Juden trotz den strengen Befehlen der
Regierung und der Obern liier und da noch fort
fahren die christliche Bevölkerung auf alle Weise zu

bedrücken Endlich in Aegypten verbot Mehe
med Ali als der Haitischer f zuerst bekannt wurde
die Vorlesung desselben in den Moscheen und liess

Vcrgl AiiKsli a 7r il l i 20 Marz Knude u Spcii Zeit
10 Juli C Iii 21 Aug IS II

Vergl Anssl a Zeit vom II Marz 18 10 21 Mai 18 11
Vorst Ebendas 13 25 Apr Haude und Spen Zeit 18

30 Juni 29 Ml 2 0 8 1 lft Aug 1811 Doch veigl Lcipz
Wlg Zeit 20 Juli d J
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den obersten Scheich der Ulemas Ibrahifn welcher ihn
in der grossen Moschee promülgiren wollte verhaf

ten Später als Kjamil Pascha der frühere Ge
sandte in Berlin gegen Ende December den Ilatti
echerif auf ol üciellem Wege Mehemed Ali über
reichte wurde derselbe war mit den gebührenden
Ehrenbezeugungen empfangen und in Kairo mit gros
sem Pomp im Beisein aller Beamten vorgelesen, be
wirkte aber keine weitere Veränderung in der Ver
waltung da Mehemed Ali die Versicherung gab dass
dessen Verfügungen schon längst durchs ihn in sei
nem Lande eingeführt wären dass Jeder Herr sei
nes Eigenthums sei und dass vor dem Gesetze Alle
als gleich befrachtet würden auch wurde er dem
Volke nicht publicirt

Trotz diesen Unruhen und Reactioncn welche
fast in ftUen Provinzen des grossen osmanischen Rei
ches zu verschiedenen Zeilen in Folge der Refor
men sich zeigten und welchen die Regierung stets
mit weiser Mässigung begegnete so dass schon jetet
fast überall Ruhe und Ordnung wieder hergestellt ist
schritt der Padischah niuthig und rastlos auf dem
einmal betretenen Wege fort und wenn auch noch
nach der Bekanntmachung des Jlatlisclierils einzelne
Missbräuche deren Abschaffung verheissen war bei
behalten wurden wie dies namentlich mit dem Ver
kauf der Staatsämter der Fall war so geschah

Vergl Haude u Spcn Zeit vom 17 Docbr 1S31
Ebeiidas
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dies lediglich aus dem Grunde dass man im Allge
meinen zwar die Vorbereitungen zu allen den be
absichtigten Verbesserungen getroffen hatte aber mit
den Anordnungen im Einzelnen noch nicht zu Stande

gekommen war Es sollte auch der Hattischerif
nur als ein dem Volke von Seiten der Regierung
gegebenes Versprechen angesehen werden alle ihre
Kräfte anzustrengen um die zahlreichen Misbriiuche
abzustellen die auf den Unlerthahen der Pforte la
steten und der Nation jeden möglichen Impuls zu
den Fortschritten auf der Bahn der Civilisatiön zu
geben kurz als eine Versicherung den Weg wel
hen Sultan Mahmud in seinen Reformen betreten

verfolgen zu wollen
Wie sehr es aber dem Padischah ein Ernst mit

diesen Reformen war ersehen wir insbesondere auch
aus der Thronrede welche er bei dem Beginn des
Jahres 1256 d H am Bleu Marz vorigen Jahres in
der grossen Rathswsrsanimlung hielt so wie aus der
Antwort welche derselbe auf die an ihn in Folge
jenes Hatliseherifs von dem Pforten Conseil gerieli
tele Adresse ertheilte und welche so lautet Ich
habe von der Mir vom obersten Pforten Conseil
überreichten Adresse Kenntniss genommen und gelte
demselben Meine hohe Zufriedenheit mit den bei
Einführung der einzig und allein auf Wiederbelebung
Meines Reiches abzielenden Reformen neuerdings ge

gebenen Beweisen von Eifer und Ergebenheit mit

Haudc u Spcn Zeit vom 24 Docbr 1839
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Vergnügen zu erkennen Da es höchst nothwen
dig ist die Provinzen fortwährend zu überwachen
Meine treuen Diener in denselben zu belohnen und
die Strafbaren zur Verantwortung zu ziehen so hat das
Conseil sehr wohl gethan diese Angelegenheit zum
Gegenstande seiner Betrachtung zu niaclien Ich
hofl e dass die in Vorschlag gebrachten höchst wich
tigen Maassrcgeln in Bezug auf die Fortsetzung der
Militairdienstzeit sich als das allgemeine Beste för
dernd bewähren werden Ich habe beschlossen
am Anfang jedes Jahres so Gott will feierlichst das
Gonseil zn besuchen und demselben Meine Zufrie
denheit mit den beendigten und Meine Willensmei
nung über die noch vorzunehmenden Arbeiten zu
erkenneh zu geben So helfe uns Gott Allen zur
Ausführung des Guten Als ferner flach He
schid Pasöha s Entlassimg allgemein befürchtet wurde

dass man den eingeschlagenen Weg verlassen und
die eingeführten Verbesserungen wieder aufhebe
werde sah sieh der Grossherr veranlassl in einem
eigenhändigen Schreiben an den Grossvezier dieses
Gerücht zu widerlegen Dieses Schreiben vom fiten
April datirt versichert dem Grossvezier dass es
durchaus nicht die Absicht Sr Majestät sei von der
einmal betretenen Bahn der stufenweisen Verbesse
rungen abzugeben oder das in den letzten Jahre
befolgte System der Reformen zu verlassen Sc Ma

Vcrgl Augsb allgem Zeit vom 29 und 30 Apr und 29
Mai 1840
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jesfät labe seit Djijbb Thronbesteigung nur das Wolil
Huer Untesrthanen und die Beseitigung aller Misbräu

che im Auge geliabt von dem Hattischerif von Gül
hane seien die Hauptbestimmungen ins Werk gesetzt

dass die Einzelheiten desselben nicht in Ausführung
gebracht werden konnten liege in der Natur der
Sache Ein massiger Fortschritt das Vermeiden
jeder lleberlreibimg die immer nur schaden nicht
nützen könne darin besiehe das neue von der
Regierung nun angenommene System Dann em
pfiehlt der Padischah dem Grossvezier die gegen
wärtige Erklärung nie ausser Acht zu lassen und sie
für die Folge zur einzigen leitenden Richtschnur zu
nehmen die wegen vorgeblicher Reactionen Besorg

ten aber zu beruhigen Endlich findet sich
auch dieselbe Gesinnung des Padischah in dem neue
sten Hattischerif ausgesprochen welcher dem Gross
vezier alle souveräne Regierungsgewalt jedoch nach
den Grundsätzen des IJaltiselierifs von Gülhane über
trägt

Das erste was nach der Bekanntmachung des
Hattischerifs von Gülhane geschah bestand darin
dass man sämmtliche Monopole der Regierung auf
hob von denen der Mohnbau und der Blutegelhan
del sich namentlich angeführt finden Nächstdem
dachte man nach dem Vorgange Mahmud s daran

Augsb n Z vom 10 Mai 1841
Haurle u Spen Z vom 19 Aug 1841
Vergl Haude u Spen Z 11 Dccbr 1839 Augsb a Z

Jan 1840
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für alle Zweige der Verwaltung einzelne Colle
gien zu gemeinschaftlicher Berathung zu gründen
in denen Stimmenmehrheit entscheidet um der Will
kühr Einzelner Schranken zu setzen und Gerechtig
keit auszuüben Handel und Industrie zu heben die
Gesundheit der Völker zu erhalten die Lage de9
Heeres zu verbessern und dasselhe zu vervollkomm
nen Unter diesen Collegien besteht das des öf
fentlichen Nutzens schon seit mehreren Jahren
Präsident desselben ist der Minister des Handels
welcher 14 Beisitzer theils Moslem s tbeils Raja s un
ter sich hat Der Zweck dieser Behörde ist Blüthe
des Handels der Industrie und des Ackerbaues und
ihm verdankt das Reich die Errichtung von Fabriken

verschiedener Art die Ausbeutung von Bergwerken
die Abschaffung aller Monopole eine regelmässige Brief
post durch die ganze Türkei die Abfassung eines Han
delsgesetzbuches und seit Anfting dieses Jahres auch

den Verbot der Hazardspiele Ein zweites das
Oberkriegscollegium unter dem Vorsitze eines
Ferik Divisionsgenerals Ilüse m Pascha welchem 3
Liwa s Hrigadogeneral s und 3 Miralai s Obersten
beigegebt sind verdankt ebenfalls dem verstorbe
nen Padischah Mahmud seine Entstehung und wurde
einige Monate vor seinem Tode gegründet Dasselbe
hat über die Instruction und Administration der Ar
mee zu wachen und alle nöthig scheinenden Ver

Augsb a Z 1 Ö 2 Novbr 1840
Augsb a Z 24 Jan und 18 Febr 1841
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besserutigen vorzuschlagen Ks ist unabhängig vom
Serasker der W SS die Berichte desselben unter
zeichnet von wo sie dann direef auch wenn er
seine Unterschrift verweigern sollte an den Divan
gehen Es hat der Habsucht und den Betrügereien
der Chefs Schranken gesetzt Verbesserungen in der
Unifürrnirnng und Beköstigung der Soldaten bewirkt
ein Exercio rregloinent f ir jede Waffengattung abge
fasst welchem in Betreff der Artillerie das preussi
sche zu Grunde liegt und endlich die Anstellung
europäisch er Militärinstructoren veranlasst deren jeder
vor diesem Collegium ein Examen bestehen muss

Auch das Obersanitätscollegium bestand
schon im Jahre 1838 wurde aber im Julius 1839
wieder aufgehoben und erst im Februar 1840 durch
Reschid Pascha neu constituirt ein diesem unterge
ordnetes gleiches Collegium wurde kurz darauf zu
Smjrnä errichtet Sein Zweck ist das Reich vor der
Pest und allen ansteckenden Krankeiten zu bewah
ren geeignete Maassregeln vorzuschlagen die Be
amten zu prüfen und Vergehen nach dem Sanitäls
strafgesetzbuche zu untersuchen Abgeordnete der
Cesandten sind beständige Mitglieder desselben Es
hat eine vollständige Sanitätsordnung entworfen und
den Quarantänedienst geregelt Für letztern erschien

Ende des Jahres 1840 eine neue Verordnung
nach welcher jedes Schiff mit einem Gesundheilspa
teut oder Viso der türkischen Sanität versehen sein
lii xto ii tniix ro Mlftinov iwaöi Ta i

r i u ,7 m h li
Augsb a Z 9 Jan 1811
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muss ohne dieses aber in allen Hiifen der Türkei in
Quarantäne göaetzt wird Unter den seit der
Thrönbejätejgung des jetzigen l adiscliah gegründeten

Gollegien steht dem vorigen zunächst das Medizi
/inalcollegium dessen Urheber der seitherige Prä
sident Abdullah Efendi erster Leihar/l des Kaisers
ist Es evistirt seil dem lslen April des vorigen
Jahres und seine Aufgabe isl dem Charlatanismus
der Aer/Ie und Pharmaceuten Einhalt zu thun da
lier alle diese ihre Diplome demselben zur Prüfung
vorlegen und wenn sie Leines besitzen einem Exa
inen sich unterwerfen müssen auch werden grobe
Vergeben welche Alens beii eben in Gefahr bringen
von demselben untersucht und dann auf Bestrafung
derselben bei der liehen Pfojle angelragen Dieses
Gollegium hat eine Militar Pharniakopöie entworfen
und in der medizinischen Schule deren Professo
ren zu seinen Beisitzern geboren in Vaccinafions
Gninile veranlasst Das 5 le Gollegnmi isl das
Oberjiislizcollegium welches kurz nach der Pu
blicirung des I lallisrherifs von iülhane sclion im De
cember des Jahn s 1K J zur liedaclion der neuen
Gesetze und des versprochenen organischen Statuts
wie überhaupt zur Verwirklichung Alles dessen was

r fl n t lü I llv I Ü ilmihiii y U
Dirsos institui in GäMa Seräl wuräe unter dem Patfr

seliali Mahmud ueyriindet unter Altd ul ineils lii l aber vollen
det Seit dein DßCfimfeer IS in wurde demselben auf den Antrag
des Or Bernärd dien religiösen vorurlheilen zum Trotz auch
gestattet Leichenzergliederungen anzustellen Vergl Augsb s Z
24 Octobr 1840 9 Jan 1841
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verheissen worden war gebildet wurde Es be
stand anfangs ausser dem Präsidenten Hadschi Sai J
Efendi Sa ih Pascha noch aus 4 Mitgliedern deren
Zahl aber kurz darauf auf 14 vermehrt wurde Die
Midister welche früher über Alles was zu ihrem
Ressort gehörte erkannten können jetzt nichts he
schliessen ohne dieses Collegitim zu Rfltbe gezogen
zu haben die Bücher der Finanzbeamte müssen
nachdem sie von dein Oberrechnungshofe durchge
sehen worden diesem Collegium nochmals zur Prüfung
vorgelegt werden dasselbe untersucht auch die Klagen

gegen die hohen Staatsbeamten cfie Verbrechen der
beleidigten Majestät Aufreizung zum Aufruh und wirk
liche Empörung Von ihm ist das Strafgesetzbuch
ausgegangen und es hat sich durch Unparteilichkeit
und Unbestechlichkeit bei den Verurtheilungen vbb
Akif Pascha Nanz Pasdia und Andern stets vor
theilhaft ausgezeichnet Endlich sind noch zu er
wähnen die Municipaleollcgien durch welche die
Macht der Paschas in den einzelnen Provinzen be
schränkt ist Dem Müsehir oder Militargouvcrneur
Welcher für die Aul rechlhallung der öffentlichen huhe

zu sorgen hat ist ein Civilgouvcrncur MuhassÜ

AiiRst a Z 7 8 13 Jan 1840
Augsb a Z 29 März 10 24 Mai 17 Juni 18 Juli 29

Aug 7 Deel 1840
In neuerer Zeit hat man wieder diese Muhassil s yvejehe

allerdings auch in Syrien Rnodus und Bulgarien sich ßrpress un
Ren erlaubt hatten aufgehoben and den Pascha s unter strenge
rer Kcsponsabililäl auch diesen Zweig der Verwaltung wieder
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an die Seile gestellt welcher die Steuern erhebt
einträgt einsendet und ein Kadi oder Richter dem
die Gerechtigkeitspflege obliegt Diese aber müssen
in allen wichtigen Fällen mit dem Municipahath sich
verständigen welcher ausser ihnen als Vorsitzenden
noch die Repräsentanten aller in dem Dislrict bö
findlichen Nationen und Religionen zu Mitgliedern hat
Sie beratben sich gegenseitig und müssen in schwie
rigen und peinlichen Fällen nach Constantinopel an
den Scheich ul Islam oder das Oberjustizcollegium
berichten

Ausser diesen Collegien entstand noch Ende des
vorigen Jahres eine Direction des Forstwesens zur
Kultur und Ausbeutung der zahlreichen und schönen
Waldungen des Reiches durch welches die jährli
chen Einkünfte ausserordentlich vermehrt werden
könnten dieselbe ist jetzt mit der der Post ver
einigt

Durch diese Collegien hauptsächlich wie durch
deu unermüdeten Eifer des Padischah unterstützt von
den höchsten Beamten ward es möglich ausser den
angeführten noch zahlreiche andere Missbräuche ab
zuschaffen und nützliche Einrichtungen zu treit en
So wurden alle Beamten des Reiches verpflichtet
sich während des Ramasfin alle Abende nach der
Mahlzeit in ihre Bureau s zu begebeu damit die Ge

übertragen Vergl Augsb a Z 30 Mai tlaudo u Spen Zeit 9
Jun 1841

Ang sb a Z 9 tan 1841
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Schäfte durch das Fest keine Störung erleiden
es wurden bestimmte Tage Mittwoch und Sonntag
in jeder Woche für die Rathsversammlungen i eslge
setzt für die Sitzungen aber bei welchen nur
die Chefs der verschiedenen Departements erschei
nen mit Ausnahme ausserordentlicher Fälle der Sonn

abend bestimmt auch wurde die Temena ver
boten wornnter man die übertriebenen und zeitrau
benden Complinienle gegen höher gestellte Perso
nen verstchtf es erschien eine strenge Verfügung
für Zucht und Anstand der Frauen ff die Staats
zeitnng wurde auch in griechischer und armenischer
Sprache gedruckt iff Driefposten wurden durch das
ganze Reich eingerichtet 1 ein vollständiges Passre
glemenf veröffentlicht 2 und die Bastonade bei dem
Heere abgeschalll welche nur wegen überhand neh
mender Insubordination bei den albanesischen Trup
pen in Syrien wieder eingeführt wurde 1 auch ein
eignes Tribunal zur Schlichtung der llandelsprozesse
zwischen türkischen und fremden Unterthänen wurde
errichtet welches seine Sitzungen alle Montage in

Haude n Spcn Zeit vom 13 Dccbr 1839

Augsb a Z vom 29 u 30 Mär 1840
Ehude u Spen Z vom 23 Ahr 1841

i Augsb a Z 10 üctober 1840
I i Leipz allg Zeit 25 Juni und 19 Juli 1841
fff Augsb a Zeit vom 29 März 1840
1 Leipz a Z 9 Novbr 1840
2 Ebendas 4 Apr Augsb alle Zeit 14 Apr 1841
3 Leipz allg Zeit 5 März 1841
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der Wohnung des nandelsminislers hält Wichti
ger 1 aber als alle die,sc Verordnungen war die Ab
Schaffung der Illisame oder des jährlichen Verkaufs
und der Verpachtung der Staatsämler wodurch die
grössle Unordnung in der Besteuerung und Bodrük
kung der Unterthanen herbeigeführt worden war
und die Aufhebung des Iharüdseh oder der Kopfsteuer
Diese schon im Koran begründet war ursprünglich
das Aequivalent welches die Kajas stall des Waf
fendienstes wozu sie nicht gelassen wurden dem
Staate darbrachten Sie wurde von dem Finanz
ministerium alljährlich provinzenweise verpachtet und
dem Pächter die Einbringung derselben überlassen
Ein jeder Kaja musste je nach seinem Vermögen in
in den letzten Zeiten 15 30 oder 60 Piaster 1,2
oder 4 Thaler zahlen und erhielt dafür einen Zet
tel den er stets bei sich tragen und auf Verlangen
vorzeigen musste Um der Habgier dieser Pächter
zu steuern eiliess schon der Padisehah Mahmud im
Jahre 1834 einen Ferman welchen Bianchi in sei
nem Diel turc franc unter dem Worte t e mit
heilt und am 9 Januar vorigen Jahres wurde in

einem bei dem Scheich ul Islam gehalleuen Conscil
die völlige Aufhebung dieser lästigen Abgabe be
schlossen Vor der Hand soll sie zwar noch blei
ben doch wird ihre Perception aussrhliessend den

AuR sh a 1 IB Apr 1810
Kbendas Ii Febr IS
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Gempfnden überlassen die sie unter sich vertheüen
und einbringen können wie sie wollen

Dieses Streben der Regierung für das Wohl al
ler Unterthanen des Reiches ohne Unterschied des
Glaubens nach Kräften zu sorgen zeigt sich endlich
auch in den neuesten Verordnungen welche der Pa
disehah in Betreff Syriens erlassen indem Derselbe
nicht nur die dortigen französisch katholischen An
stalten und Geistlichen gegen die Griechen und Ar
menier in Schulz nahm sondern auch durch einen
Ferman den verschiedenen Kulten alle bisher erlheil

ten Begünstigungen bestätigte einen besondern Gou

verneur von Jerusalem welcher unmittelbar von der
Pforte abhängt zum Schutz der Christen ernannte
und dem Fürsten des Libanon wie dem Patriarchen
der Maroniten besondere Agenten in Constantinopel
bewilligte damit sie nöthigenfalls ihre Anliegen di
rect an die Pforte gelangen lassen können

Angst i Z vom 5 Febr 1840
Augsb a Z vom 23 Apr und Leipz a Z 23 Apr 1841
Leipz allg Z 29 Juni 5 18 27 Juli Haude u Spen

Zeit vom 6 14 17 21 30 Juli 1841







































































































Bcmorkn Ilgen

1 Der liier erwähnte Befehl ist kein anderer als der voran
stellende flaftisr hßiif von Giilhane welcher den 2 steil des hei
ligen Monats Scha ban in dem Jahre 55 i e J255 der Hedschra
oder den Sleii November 1839 piiblieirt wurde Der Monat
Scha ban gehört zu den 3 Monaten Rcdscheb Scha ban und Ra
masan an denen die frommen Muhammedaner fasten daher der
Beiname des heiligen, welcher aus Versehen in der Über
setzung ausgefallen ist Der heiligste unter Diesen ist der Rama
sän an welchem jeder Moslem zu fasten verpflichtet ist

Hattischerif, öffcr wie es hier im Texte heisst Hattihti
majun i e erhabene kaiserliche Schrift bezeichnet I den Na
men des Padisehah welcher jedem Befehl vorangestellt wird
2 den Befehl oder das Diplom etc selbst Anfangs schrieben
die Beherrscher der Glaubigen die Befehle mit eigner Hand spä
ter aber wurden sie in der Kanzlei geschrieben und der Ni
schandschi Efendi setzte das Toghra den verschlungenen Na
menszug des regierenden Sultans darüber

Giilhane ist eine Art Park zwischen der Aja Sofia und
dem Gebäude in welchem der Padisehah am Beiranifeste nach
beendigtem Gottesdienste die Gratulation der Grossen empfängt
Es sind dann zu beiden Seilen des Weges die Truppen aufge
stellt zwichen welchen er von der Moschee nach jenem Gebäude
sich begiebt

2 bezeichnet ein Gefängniss in der üLs w i oder
iüLw j Ters hane der TersAne der Schiffswerfte oder dem Arse
nal von Constantinopcl wo die Verbrecher zum Bau der Schiffe
und zur Bearbeitung der dazu milbigen Dinge gezwungen werden
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3 Aktschc war ehemals die kleinste Silbermünze im
Werthe von Para welchen jetzt die kleinste Münze im türki
schen Reicho ist und ohngefähr den Werth eines Pfennigs hat

4 Folgende sind die uns bekannt gewordenen Notizen Uber
einzelne der biet erwähnten Beamten des Divans

Der damalige Grossvezier der bekannte Chosrew Pascha
kein geborner Türke, wurde vier Wochen nach Bekanntmachung
dieses Strafeodex den 8ten Juni 1840 entlassen und durch
Ra uf Pascha ersetzt

Der Scrasfcer oder Foldiuarschali Bef regelmässigen Trup
pen ist der Kriegsminister der hohen Pforte und zugleich die
höchste Polizeibehörde d er Hauptstadt Chalil Itif at Pascha
erster Schwager des Padischah Freund und Beförderer der Neue
rungen und früher Commandern der Artillerie welcher damals
seit dem Tode des Padischah Mahmud diesen Posten zum zwei
ten Male bekleidete wurde den löten Mai desselben Jahres ab
gesetzt und an seiner Stelle Mustafa Nuri Pa sc Ii a von Janina
zürn Kriegsminisler ernannt

Ha u f Pascha schon früher unter dem Padischah Mahmud
zweimal Grossvezier verwaltet diese Steile zum drillen Male seit
dem 8len Juni vorigen Jahres

Ahmed Fel hr Pascha welcher lange in Wien und Paris
lebte auch in Berlin gewesen ist Schwager des jetzigen Padi
schah und Beisitzer der zur Redaction der neuen Gesetze nieder

gesetzten Conmiission vergl Augsb allgem Zeil 7 Jan 1840
wurde zugleich mit Besehid Pascha entlassen und erhielt 30,000
Piaster etwe 2000 Thlr monatliche Pension Sein Nachfolger
wurde

Sa id Pascha damaliger Grossadmiral oder Kapudan Pa
scha Dieser war früher Divisionsgeneral in den Dardanellen
Und ebefiftlfls Schwager des jetzigen Padischah doch ist seine
Gemahlin gestorben Er wurde erst Handelsminisler dann seit
Anfang vorigen Jahres Kapndnn Pascha Nach der Absetzung
des Ahmed Fot hi Pascha erhielt er das Handelsministerium wie
der und Taliir Pascha folgte ihm als Kapudan Pascha Dieser
ein alter erfahrener Seemann hatte von unten auf in der Mai
rino gedients als Kapelan Hey in der Schlacht von Navariu mil
Scfochten ward später Kapudan Buscha aber wieder entlassen
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und hierauf Muscliir General und Commandant von Aidin wel
chen Posten er kurz vor seiner Ernennung zum Kapudan Pa
scha verloren hatte Er hat in seiner neuen Stellung die aufrüh
rerischen Candioten wieder zum Gehorsam gebracht Sa id Pa
scha wurde Ende Juni d J zum Stalthalter von Aidin ernannt
und die Leitung des Handelsministeriums dem früher am engli
schen Hofe beglaubigten und neuerdings mit einem ausseror
dentlichen Auftrage nach lVrsion gesandten Sarim Bey über
tragen

Rcschid Pascha der Urbeber des Reformplans seil 15
20 Jahren im Ministerium des Auswärtigen beschäftigt und durch
seine Tüchtigkeit ausgezeichnet auch Gesandter in Paris und
London erhielt den 21 stcn März d J seine Entlassung wurde
jodoch kurz darauf im Juli d J wieder zum Gesandten in Pa
ris ernannt wohin ihn der frühere Sccretär im Ministerium des
Auswärtigen Nedim Efendi begleiten soll Sein Nachfolger im
Ministerium wurdo der frühere Slaalsrath in demselben Departe
ment Rif at Bey nun Rif at Pascha wovon weiter unten

Risa Pascha früher Risä Bey Efendi erhielt im Mai d J
das Paschalik von Bursa und Dependenzion mit lleihelialtting sei
nes bisherigen Posten

Hasib Pascha ward nach der Beförderung des Ra uf Pa
scha zum Grossvezier dessen Nachfolger als Präsident des Itcichs
eonseils aber seit dem März dieses Jahres in Ituhcstaiul versetzt
und an seiner Stolle der bisherige Finanzintendant oder Minister
U idschi Sa ib Efendi an dessen Stelle aber der Dcfterdar für
Syrien und kaiserliche Commissar in Serbien Musa Safwcti
Efendi zum Finanzminister erwählt Hadschi Sa ib Efendi seit
dem Sa ib Pascha blieb jedoch nur bis zum Juni d J in dieser
Stellung wo er als Kaimakam oder Statthalter nach Adrianopel
geschickt und AriT Hey bisheriger Slaalsrath bei dem Grossve
zier zum Präsidenten des Reicbsconseils und zugleich zum Mu
scliir General und Pascha ernannt wurde

in Uen Zehnfigen welche dieses mitthellen wird berichtet dass
die sic lu eine llandelsministnrs uhyesehall t und dieses Departement
rmler din Leitung eines blossen Nusir Aufseher gekommon sei Allein
alle andern Minister mit Ausnahme der 4 ersten habon diesen Titel
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Mohemod Es ad Efcndi ist wahrscheinlich der unter dem
Namon Es ad Efendi erwähnte Beisitzer der zur Redaction des
im Hattischerif versprochenen organischen Statuts niedergesetz
ten Coinrnissiori

Elhadsch Sa id Muhib Efendi hat die Stelle als Miiste
schär oder Staatsrath hei dem Grossvezierat wahrscheinlich zwei

mal verwaltet da er im Juni d J während er auf einer Mission
in Alexandrien war dazu ernannt wurde und vorher Davi Na
siri Justizpräsident eigentlich Aufseher dor Prozesse war cf
Leipz allg Zeit 5 Juli d J Sein Nachfolger im Justizministe
rium wurde Zihdi Bey wahrscheinlich der weiter unten ange
führte Geheimsocretär Süchdi Bey

Hadschi Sa ib Efendi Präsident der Commission für dio
neuen Gesetze war früher Justizpräsident seit Anfang vor J
Finanzminister unter dessen Aufsicht dio Fermano bei dem Kauf
von Staatsgütern geschrieben werden dann zum Muschir Ge
neral und Pascha ernannt spater Präsident dos UeichsconseiLs
und zuletzt Kaimakam von Adrianopel

Musa Safweti Efendi siehe unter Hasib Pascha
Siver Efendi wurde nach Beförderung von Nedschib Efendi

an dessen Stelle zum Intendanten des Kriegsmaterials mannt
und erhielt kurz darauf im Febr v J dio Stelle als Intendant
der grossherrlichen Münze Diesen Posten hatte zugleich mit dem
eines Oberhofmeisters dor Sultanin Mutter Valido Kiajasi Ali
Nedschib Pascha bekleidet und verlor beide Auiuler zugleich
Die zweite Stelle desselben als Oberhofmeister der Siiltanin Mut
ter oder l eraufsehc r Majordomos des Kaiserlichen Palastes
wurde dem Grossmauthncr Tahir Boy Efendi mit Beibehaltung
seiner bisherigen Stellung zu Theil

Elhadsch Nedschib Efendi früher Intendant des Kriegs
materials seit Anfang v J Tschausch basebi oder nach der
neuei n Benennung Davi Nasiri i e Juslizprasident

Hiisein Pascha wahrscheinlich derselbe welcher als Bei
sitzer dor für die Redaction der neuen Gesetze bestimmten Com
mission genannt wird

Ar if Bey Efendi Oheim des Rifat Pascha war erst Staats
rat bei dem Ministerium des Handels seit dem Februar v J
Intendant der Kriegsmunition wurde dann an der Stelle seines



54

Neffell zum Müsteschär Staatsrat boi dem Grossvezier und
bald darauf mit der Würde eines Pascha zum Präsidenten des
Roichsconsoils erhohen

Rif at Bey Efendi früher Botschafter in Wien welcher
als Staatsrath im Ministerium des Auswärtigen hei den Verhand
lungcn über die Angelegenheit der wegen des Raubes und Mor
des eines Chrislonknahen angeklagten luden von Rhinitis den
Vorsitz führte wurde im Scp mbor vor I zum Staatsrat des
Grossveziers und nach der Entlassung von Redohüd t ascha mit
der Würde einos Pascha zu dessen Nachfolger erwählt

Mas um l ey Efeudi damals Staatsrat des Kapudnn Pa
scha wurde später an RiPat Bey s Stelle zum Staatsrath im Mi
nisterium der auswärtigen Angelegenheiten ernannt und als sol
cher zu Anfang d J mit einer Sendung an Mehemcd Ali beauf

tragC i btl i Iii Ii ilEnweri Efendi war erst Secretär boi dem Ministerium des
Auswärtigen erhielt dann durch die Beförderung des Arif Hey
obige Stellung und ging im März v J als Defterdar Finanzin
tendant nach Damaskus

Memtas Efendi früher Seerelär der Divanskanzlei kam
dann an die Stelle des jum Gesandten in London omannten
Sehekib Efendi als StaatsWerendafiusi und wurde in der neue
sten Zeit zur Würde eines Staatsrats höben

Süchdi Bey Efendi siehe oben ist jetzt Justtzpraaident
Schewket Hey Efendi welcher früher Reschid Pascha

auf seiner letzten Mission begleitet hatte erhielt durch die Be
förderung von Knweri Kfendi zum Staalsratli im Handelsministe
rium im Februar v 1 dessen Stelle als Secretär im Ministerium
der auswärtigen Angelegenheiten

Tefwik Boy Efendi wurde später erster Secretär im Tri
bunal der Streitsachen oder Adjunkt des Juslizp äsidenten und
als solcher im Juni dieses Jahres mit einem Ferman nach Nissa
in Bulgarien gesendet

GÜärÜcW lir i Julian Sittenfeld jj Itciliii
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